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1 Planungsanlass und Verfahren 

Anlass für die Aufstellung dieses Bebauungsplans ist die Schaffung neuer Wohnbauflächen zwischen 

den Ortsteilen Hollern und Siebenhöfen der Gemeinde Hollern-Twielenfleth der Samtgemeinde Lühe. 

Hierfür sollen auf bisher ungenutzten Flächen Wohnbauflächen in zweiter Reihe entstehen. In Form 

von freistehenden Mehrfamilienhäusern in zentraler Lage sollen für verschiedene Generationen, so-

wohl für junge Familien als auch für Senioren und Seniorinnen, Wohnmöglichkeiten geschaffen wer-

den.  

Im Plangebiet war aufgrund der bestehenden Hochspannungsleitung (220-kV-Leitung) bislang eine Be-

bauung ausgeschlossen. Da diese jedoch in naher Zukunft abgebaut bzw. stromlos geschaltet wird, 

wird eine Bebauung ermöglicht, wie es bereits in der 2. Änderung des Flächennutzungsplans der Samt-

gemeinde Lühe im Jahre 2001 und ebenfalls auch in der Neubekanntmachung des Flächennutzungs-

plans vorbereitet wurde.  

Die Aufstellung dieses Bebauungsplans erfolgt nach dem Verfahren für Bebauungspläne der Innenent-

wicklung gem. § 13a Baugesetzbuch (BauGB). Danach kann der Bebauungsplan im beschleunigten Ver-

fahren aufgestellt werden, wenn es sich um eine Innenentwicklung handelt, die Größe der festgesetz-

ten Grundfläche weniger als 20.000 m² beträgt, und durch den B-Plan kein Vorhaben vorbereitet wird, 

für das eine Pflicht zu einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht und keine Anhaltspunkte für 

eine Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten vorliegen. 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 Abs. 2 

und 3 BauGB. Im vereinfachten Verfahren kann von einer frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

der Öffentlichkeit und von einem Umweltbericht abgesehen werden. Die Eingriffsregelung findet keine 

Anwendung, eine Bilanzierung der Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt nicht. Unabhängig davon 

sind die Belange von Natur und Landschaft in der Abwägung zu berücksichtigen.  

Es werden keine UVP-pflichtigen Vorhaben vorbereitet. Eine Beeinträchtigung von Natura 2000-Ge-

bieten erfolgt nicht.  

Die Voraussetzungen zur Anwendung des § 13a BauGB sind somit erfüllt.  
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2 Lage des Plangebietes / Bestand 

Das Plangebiet liegt zwischen den Ortslagen Hollern und Siebenhöfen. Es umfasst eine Größe von ca. 

0,54 ha. Im Westen und im Osten wird das Plangebiet durch Gräben und im Süden durch die Hinter-

straße sowie Bebauung in erster Reihe zur Hinterstraße begrenzt. Im Norden grenzt das Plangebiet 

direkt an ein Wohngebiet an, welches durch eine Einfamilienhausbebauung mit großen Gärten gekenn-

zeichnet ist.  

Der Planbereich liegt zentral im Gemeindegebietsteil Hollern. Direkt angrenzend an der Hinterstraße 

und dem Plangebiet befinden sich eine Arztpraxis sowie ein Hörakustiker. Ein Lebensmittel-Discounter 

zur Nahversorgung ist in 550 m westlich erreichbar. 

Das Plangebiet ist derzeit unbebaut und fungiert als Grünfläche. Zum Norden, Osten und Westen hin 

wird es durch Gräben und vorhandene Böschung begrenzt, welche noch im Plangebiet eingeschlossen 

sind. Östlich sowie entlang der Hinterstraße sind reihen- sowie alleeartig Baumstrukturen vorzufinden. 

 
Abb. 1: Lage des Plangebietes (rote Umrandung Geltungsbereich des B-Plans), ohne Maßstab, Quelle: @ 2009 GeoBasis 

DE/BKG @2018 Google 

 

3 Planungsvorgaben 

3.1 Ziele der Raumordnung  

Nach § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. 

Zurzeit gilt das Landesraumordnungsprogramm Niedersachen (LROP) 2017 und das Regionale Raum-

ordnungsprogramm 2013 (RROP) des Landkreises Stade.  
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Landesraumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen 2017 

Im Bereich Hollern-Twielenfleth bzw. im Alten Land sind im Landes-Raumordnungsprogramm Nieder-

sachsen 2017 die Autobahn sowie die an die Elbe angrenzenden Bereiche als Biotopverbund und Na-

tura 2000 Flächen gekennzeichnet. Weitere spezifischen Kennzeichnungen für diesen Raum sind nicht 

vorhanden. 

Generell wird sich im LROP dafür ausgesprochen, dass ein Grundverständnis für eine nachhaltige Ent-

wicklung von Gesellschaft und Wirtschaft sein muss, dass die Leistungs- und Belastungsgrenzen der 

natürlichen Systeme erkannt und respektiert werden. Des Weiteren muss ein besonderes Augenmerk 

auf den langfristigen Veränderungen des Klimas liegen sowie einem ressourcensparenden Umgang mit 

der Ressource Boden. Durch eine angepasste und zukunftsorientierte Planung soll diesen Belangen 

Rechnung getragen werden. In diesem Zusammenhang erscheint eine kompakte Bebauung einer Bau-

lücke, die bereits im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lühe als Wohnbaufläche dargestellt 

wird, als weniger beeinträchtigend als eine Neubaugeiet an einer anderen Stelle. Die Festlegungen des 

LROP sind für die Gemeinde nicht direkt verbindlich, sondern richten sich an die Landkreise als Träger 

der Regionalplanung. 

Im LROP werden Aussagen zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstruktur getroffen. Unter 

Punkt 2.1.4 ist festgehalten, dass sich bei der Festlegung von Gebieten für Wohn- und Arbeitsstätten 

flächensparend an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter Berücksichtigung des demografi-

schen Wandels sowie der Infrastrukturfolgekosten ausgerichtet werden. Die Festsetzung als Allgemei-

nes Wohngebiet mit einer GRZ von 0,4 und einer Zulässigkeit von maximal 2 Vollgeschossen unter-

stützt, durch die kompakte Bebauung einen flächensparenden Umgang mit der Ressource Boden. Fer-

ner soll in dem Plangebiet Wohnraum der ein generationsübergreifendes Wohnen ermöglich, geschaf-

fen werden und somit den die Folge des demografischen Wandels und auf die Bedarfe einer alternden 

Gesellschaft berücksichtigt.  

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (ohne Maßstab) mit Kennzeichnung 

des Geltungsbereichs (roter Pfeil) 
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Regionales Raumordnungsprogramm 2013 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2013 (RROP) in der Fassung der Neubekanntmachung von 

2017 für den Landkreis Stade wird das Plangebiet als nachrichtliche Darstellung mit der Funktion „Vor-

handene Bebauung / Bauleitplanerisch gesicherter Bereich“ dargestellt. Die über das Plangebiet ver-

laufende Strom-Hochspannungsleitung ist gekennzeichnet. 

An das Plangebiet grenzt östlich ein Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (aufgrund hohen Ertragspotenzi-

als). 

Zur geplanten Siedlungsentwicklung wird im RROP die Aussage getroffen, dass die Siedlungsentwick-

lung außerhalb der zentralen Orte an dem örtlichen Bereich auszurichten ist und die veränderten Be-

darfe durch den demographischen Wandel berücksichtigt werden sollen. Weiterhin sollen die Belange 

des nicht motorisierten Verkehrs sowie Mobilitätsaspekte bei der Siedlungsentwicklung berücksichtigt 

werden. Neue Wohngebiete im Alten Land sollen grundsätzlich entsprechend der gewachsenen Sied-

lungsstruktur geplant werden; dabei darf der geschlossene Charakter des Obstbaus nicht zersplittert 

werden. 

Die Festsetzungen dieses Bebauungsplans entsprechen den Aussagen des RROP. 

 
Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalplan Stade 2013 (ohne Maßstab) mit Kennzeichnung des Geltungsbereichs (roter 

Pfeil) 

3.2 Kulturlandschaften Analyse Altes Land 

In der Kulturlandschaftsanalyse 2007 werden Aussagen zum Plangebiet und dessen unmittelbare Um-

gebung getroffen. Hollern weist im Parzellengefüge entlang der gewachsenen Siedlungsstruktur eine 

Nord-Süd-Orientierung vor. In der unmittelbaren Umgebung von Hollern-Twielenfleth verdichten sich 

Baumsignaturen, sodass dort von einem flächigen Obstanbau ausgegangen werden kann.  

Die historischen Schichten wie die Entwässerung, Grundstückstiefen, Parzellenstruktur und die Sied-

lungsentwicklung sollen bei Planungen berücksichtigt werden. Die Aufstellung dieses Bebauungspla-
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nes ist ein Eingriff in die Struktur der Kulturlandschaft. Dieser Eingriff ist wegen des Bedarfs an Wohn-

bauflächen jedoch unvermeidbar. Durch die Orientierung des Gebiets an der Parzellenstruktur und den 

Erhalt der ortstypischen Gräben ist der Eingriff in die Kulturlandschaft nur gering. 

3.3 Flächennutzungsplan 

Die Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Lühe liegt aktuell beim Land-

kreis Stade zur Genehmigung vor, sodass aktuell für das Plangebiet noch der Flächennutzungsplan von 

1994 in Verbindung mit der wirksamen 2. Änderung des Flächennutzungsplans gilt. Aufgrund dieser 

Gegebenheiten wird sowohl hier der wirksame Flächennutzungsplan als auch die zukünftig wirksame 

Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans erläutert. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Be-

bauungsplan nach dem Wirksamwerden der Neubekanntmachung des Flächennutzungsplan 2020 

rechtskräftig werden wird.  

In der 2. Änderung des FNP von 2001 ist das Plangebiet im nördlichen Bereich als Wohnbaufläche und 

im südlichen Bereich als gemischte Baufläche dargestellt. Von Südwesten nach Nordosten quert ober-

irdisch eine 220-kV-Freileitung das Plangebiet, die künftig entfallen soll. Ein Graben am Westrand ist 

dargestellt. Entlang der Hinterstraße ist einen örtlichen Hauptwander- und Radweg dargestellt. 

Außerhalb des Plangebiets, gilt der FNP von 1994. Dieser stellt Nördlich und westlich des Plangebiets 

schließen Wohnbauflächen im Bestand an. Östlich vom Plangebiet stellt der FNP eine Grünfläche für 

Bepflanzungen dar. 

 

Abbildung 4: Ausschnitt aus der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Kennzeichnung des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplans Hinterstraße Nord (rote Umrandung) sowie der Bereich der Berichtigung im FNP (blaue Umrandung) 

(Maßstab 1:5.000) 

In der Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans mit Stand des Feststellungsbeschlusses April 

2019 wird das Plangebiet bereits überwiegend als Wohnbaufläche dargestellt. Der Süden des 

Plangebiets wird als gemischte Baufläche dargestellt. Von Südwesten nach Nordosten quert oberir-

disch eine 220-kV-Freileitung das Plangebiet, die künftig entfallen soll.  

Entlang des östlichen Plangebietsgrenze wird eine Grünfläche dargestellt, die jetzt mit einer 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

versehn ist. Die Grünfläche ragt jetzt grafisch etwas ins Plangebiet hinein. Entlang der nördlichen Seite 
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der Hollernstraße wird der örtliche Hauptwander- und Radweg jetzt „Fußwegeverbindung“ genannt. 

Die Stromleitung ist jetzt nicht mehr als entfallend gekennzeichnet. Nördlich und westlich des Plange-

biets schließen Wohnbauflächen im Bestand an.  

Gemäß § 13a Abs. 2. Satz 2 BauGB kann ein B-Plan im beschleunigten Verfahren, wenn er von den 

Festsetzungen des FNP abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der FNP geändert worden ist, wenn 

die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes nicht beeinträchtigt wird. Der FNP 

wird daher im Wege der Berichtigung angepasst und erhält im Änderungsbereich zukünftig gänzlich 

die Darstellung Wohnbaufläche (W).  

 

Abbilddung 5: Ausschnitt aus der Neubekanntmachung des FNP mit Stand des Feststellungsbeschlusses April 2019 mit 

Kennzeichnung des Geltungsbereiches des Bebauungsplans (rote Umrandung)  

 

Abbildung 6: Durch diesen B-Plan durchgeführte Berichtigung des FNP (Maßstab 1:5.000) 
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3.4 Bestehende Bebauungspläne 

Für das Plangebiet existiert bislang kein rechtskräftiger Bebauungsplan. Im Osten grenzt die 1. Ände-

rung des Bebauungsplans Nr. 5a „Mühlenweg“ von 1981 an das Plangebiet an. Dieser setzt für die 

westlich des Plangebiets angrenzenden Flächen ein allgemeines Wohngebiet (WA), sowie eine öffent-

liche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz fest.  

3.5 Denkmalschutz / Archäologie 

Im Plangebiet sind keine archäologischen Fundstellen bekannt. Wenn während der Erdarbeiten Funde 

oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu 

benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich 

hierfür sind gem. § 14 Abs. 1 Nds. Denkmalschutzgesetz der Grundstückseigentümer und der Leiter 

der Arbeiten. Bodenbewegungen im Rahmen von Baumaßnahmen sind dem Landkreis Stade, Archäo-

logische Denkmalpflege, Schloss Agathenburg, Hauptstraße 45, 21684 Agathenburg, rechtzeitig vor 

Beginn schriftlich mitzuteilen. 

3.6 Kampfmittel 

Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, Regionaldirektion Hameln 

– Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst weist darauf hin, dass für das Plangebiet ein allgemeiner 

Verdacht auf Kampfmittel vorliegt. Die Fläche wurde nicht geräumt und bisher keine Luftbildauswer-

tung oder Sondierung durchgeführt. Daher wird eine Luftbildauswertung empfohlen. 

Es ist anzumerken, dass damit kein konkreter Verdacht auf Kampfmittel ausgesprochen wird. Eine Un-

tersuchung auf Kampfmittel ist in Niedersachsen nicht erforderlich. Im Rahmen dieses B-Plans und 

auch im Bauantragsverfahren sind keine weiteren Untersuchungen oder Maßnahmen erforderlich. 

Möglicherweise werden jedoch Tiefbaufirmen vor Beginn von Erdarbeiten eine Bescheinigung über die 

Kampfmittelfreiheit fordern. Eine entsprechende Untersuchung kann durch den Vorhabenträger beim 

Kampfmittelbeseitigungsdienst beantragt werden. Wegen der langen Vorlaufzeit empfiehlt sich eine 

rechtzeitige Beauftragung 

Sollen bei Erdarbeiten Landkampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist 

umgehen die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungs-

dienst zu benachrichtigen. 

3.7 Standortauswahl 

Das Wohngebiet wird städtebaulich als Fortsetzung des benachbarten Wohngebietes, welches sich 

entlang der Hinterstraße und der Straße An der Eilwettern befindet, in zweiter Reihe weiterentwickelt. 

Durch die 2. Änderung des FNP von 2001 wurden in der übergeordneten Planung erstmalig Vorausset-

zungen für eine mögliche bauliche Entwicklung des Plangebietes geschaffen. Mit Aussicht die Freilei-

tung vom Strom abzustellen und rückzubauen, konnte über die 2. Änderung des FNP die Vorausset-

zungen für eine künftige Bebauung geschaffen werden. Die Neubekanntmachung des Flächennut-

zungsplans von 2020 wird dies ebenfalls bestätigen.  

Durch die Schaffung neuer Wohnmöglichkeiten in Mehrfamilienhäusern wird der Bestand an Einfami-

lienhäusern im Umfeld um eine weitere Wohnform ergänzt. So wird z. B. die Möglichkeit geschaffen, 

dass im Alter, wenn die Unterhaltung eines großen Einfamilienhauses nicht mehr gewünscht wird, in 
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eine Wohnung im Quartier umgezogen und in der gewohnten Umgebung geblieben werden kann. Für 

jüngere Menschen entsteht die Möglichkeit, Wohnungen zu mieten ohne gleich ein Einfamilienhaus 

beziehen zu müssen. Mit dem Neubau von Mehrfamilienhäusern im Plangebiet werden daher neue 

Wohnangebote, an denen ein Mangel in der Gemeinde herrscht, geschaffen.  

3.8 Vorhabenbeschreibung  

Das Vorhaben entwickelt die bestehende Wohnbebauung in die Grundstückstiefe weiter. Es wird als 

allgemeines Wohngebiet entwickelt. Ziel ist es, ein Wohngebiet zu schaffen, welches spezielle Ange-

bote für Jung und Alt bietet. Hierfür ist die Errichtung eines Begegnungs-, Fitness- und Spielplatz für 

Kinder und Eltern sowie eine Einrichtung eines Gemeinschafts- und Gesundheitsraums (mit Schwer-

punkt Physiotherapie und Fitness) im Erdgeschoss eines der Mehrfamilienhäuser geplant. Näheres zu 

diesen speziellen Angeboten für Jung und Alt wird in einem Vertrag zwischen der Gemeinde und dem 

Vorhabenträger geregelt.  

Die Bebauungsdichte und Grundstücksgrößen sollen der dörflichen Lage gerecht werden, damit sich 

die Bebauung angemessen in die bestehende städtebauliche Umgebung einfügt. Fünf Mehrfamilien-

häuser sind geplant. Als Planungsgrundsatz für diesen Entwurf ist der Landschaftstypus des Alten Lan-

des zu berücksichtigen. Daraus begründend gilt es, die bestehenden Gräben möglichst zu erhalten, um 

den Charakter des Alten Landes zu übernehmen, den Eingriff in das Landschaftsbild sowie den Was-

serhaushalt zu minimieren und die Bauweise sowie Gestaltung baulicher Anlagen an das ortstypische 

Bild anzupassen.   
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Abbildung 7: Städtebauliches Konzept - Variante Schrägaufstellung (Planungsstand 2020, nicht verbindlich, es gelten die  

Festsetzungen des B-Plans, Maßstab 1:1.000) 

Das städtebauliche Ziel ist es, neue Gebäude zu errichten, die Wohnungsangebote für unterschiedliche 

Wohnklientel (insbesondere für alle Generationen) anbieten sollen. Die Inanspruchnahme der Grün-

landwiese ist aus städtebaulicher Sicht sinnvoll und im Rahmen der Vermeidung der Inanspruchnahme 

bisher unbebauter Freiflächen im Außenbereich Vorrang zu geben. Der Zielsetzung des Baugesetzbu-

ches zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden wird durch diese Nachverdichtung im Siedlungs-

bestand entsprochen. 

Das Plangebiet liegt auf der derzeitigen Wiese hinter dem Gebäude Hinterstraße Nr. 14a. Der Bereich 

wird von der Hinterstraße aus über eine neue öffentliche Straße, die von der Hinterstraße nach Norden 

in das Plangebiet verläuft, erschlossen und endet zentral im Plangebiet mit einer Wendemöglichkeit. 

Der Wendekreis ist mit einem Durchmesser von 22 m so dimensioniert, dass eine Wendemöglichkeit 

für dreiachsige Müllfahrzeuge besteht.  
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Die Gebäude ordnen sich in Schrägstellung versetzt westlich und östlich des Erschließungsweges an. 

Die fünf Gebäude werden jeweils von Nordosten erschlossen, sodass sie jeweils im Südwesten Garten-

bereiche ausbilden können. Es handelt sich um fünf Geschosswohnungszeilen mit einer Geschossigkeit 

von zwei mit jeweils einem Staffelgeschoss.  

Es wird darauf hingewiesen, dass dies lediglich den gegenwärtigen Planungsstand darstellt. Es sind 

auch andere Vorhaben zulässig, die in allgemeinen Wohngebieten angesiedelt werden können und 

diesem Bebauungsplan nicht widersprechen. 

 
Abbildung. 8: Ansichten der Mehrfamilienhäuser (Planungsstand 2018, nicht verbindlich, es gelten die Festsetzungen  

des B-Plans) 

3.9 Art der baulichen Nutzung 

Zur Umsetzung der beschriebenen Zielsetzung wird das Plangebiet als allgemeines Wohngebiet (WA) 

gemäß § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt, womit an die bereits vorhandene Nut-

zungsstruktur durch Wohnbebauung angeknüpft wird. Ein allgemeines Wohngebiet wird festgesetzt, 

damit in größtmöglicher Weise zur Deckung des Wohnungsbedarfes beigetragen wird. 

Nutzungseinschränkungen 

Im allgemeinen Wohngebiet ist die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulassungs-

fähigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) aus-

geschlossen. Damit soll erreicht werden, dass diese Gebiete in größtmöglicher Weise zur Deckung des 

Wohnungsbedarfes beitragen.  
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3.10 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baugrenzen 

Das Maß der baulichen Nutzung im WA wird bestimmt durch die Grundflächenzahlen (GRZ), die Zahl 

der zulässigen Vollgeschosse sowie durch die Festsetzung der Bauweise. Das vorgesehene Bebauungs-

konzept soll auf diese Art und Weise in Kombination mit einer Baukörperausweisung mit Baugrenzen 

gesichert werden.  

Grundflächenzahl (GRZ)  

Das zulässige Maß der überbaubaren Grundstücksfläche wird im WA mit einer maximalen Grundflä-

chenzahl von 0,4 festgesetzt. Dies stellt gemäß § 17 BauNVO auch die definierte Obergrenze für allge-

meine Wohngebiete dar. Somit wird die Fläche unter Berücksichtigung der maximalen Obergrenze 

weitestgehend ausgenutzt.  

Für Nebenanlagen, befestigte Wege, Garagen und Stellplätze darf dieses Maß gemäß der Standardre-

gelung des § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO um maximal 50% überschritten werden, so dass im allgemeinen 

Wohngebiet maximal 60% versiegelt werden dürfen.  

Trauf- und Firsthöhe, Anzahl der Vollgeschosse 

Im allgemeinen Wohngebiet wird eine maximale Zahl der Vollgeschosse von zwei und einem Staffel-

geschoss festgesetzt. Dies ermöglicht die Umsetzung des geplanten Geschosswohnungsbaus. Die  

maximale Traufhöhe wird im allgemeinen Wohngebiet auf maximal 9,5m. Dies ermöglicht die Umset-

zung des geplanten Vorhabens mit zwei geschossen und einem Staffelgeschoss. Die maximale First-

höhe wird auf 11,0 m beschränkt, sodass auf dem Gebäude mit zwei Vollgeschossen und einem Staf-

felgeschoss ein im Vorhaben noch geplantes Pultdach platziert werden kann. Die Festsetzung zur ma-

ximal zulässigen Firsthöhe erfolgt im WA daher, um zusätzliche Aufenthaltsräume über einem im Plan-

gebiet zulässigen ausgebauten Dachgeschoss zu verhindern; ein ausgebauter, zum Aufenthalt nutzba-

rer Spitzboden ist nicht möglich.  

Überbaubare Grundstücksfläche  

Die überbaubare Grundstücksfläche wird über Baugrenzen bestimmt, die als Flächenausweisung eine 

flexible Bebaubarkeit der Grundstücke ermöglichen und noch Spielräume für die Anordnung der Bau-

körper zulassen. Um das geplante Bebauungskonzept des Vorhabenträgers innerhalb des Baufeldes 

planungsrechtlich zu realisieren, sind die Baugrenzen anstelle von klaren linienartigen Baugrenzen im 

Osten und Westen mit Ausstülpungen versehen. Dies ermöglicht die geplante Schrägaufstellung der 

Gebäude im Plangebiet. Das Baufeld im WA berücksichtigt Abstandsflächen zu den Wasserflächen in 

der Umgebung. Zu der Verkehrsfläche und dem angrenzenden Flurstück im Süden ist gem. § 6 der Nds. 

Bauordnung (NBauO) eine Mindestabstandsfläche von 3 m vorgesehen. Zu den Flurstücksgrenzen nach 

Osten und Westen hin, ist aufgrund der bestehenden Abstandsflächen zum Wasser ein Abstand (mit 

Ausnahme der Ausstülpungen) von 7 m vorgesehen. Nach Norden hin beträgt der Abstand 3,5 m zur 

Flurstücksgrenze.  

Bauweise und Firstrichtung 

Entsprechend dem Charakter der angrenzenden Bebauung der Ortslage und aufgrund seiner Ortsrand-

lage wird im gesamten Plangebiet eine offene Bauweise festgesetzt.  
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3.11 Verkehrsflächen 

Von der Hinterstraße nach Norden abzweigend wird eine Stichstraße ins Plangebiet als öffentliche 

Straßenverkehrsfläche mit einer Breite von 6 m festgesetzt. Damit ist die Verkehrsfläche entsprechend 

des im Plangebiet bestehenden Bedarfs mit geringem Verkehrsaufkommen entsprechend dimensio-

niert. Die Straßenverkehrsfläche endet in einem Wendekreis mit einem 22 m breiten Durchmesser, 

sodass 3-achsige Müllfahrzeuge dort wenden können.  

3.12 Wasserflächen 

Die offenen Gräben und die dazugehörigen Böschungen im Norden, Osten und Westen des Plangebiets 

werden künftig als Wasserfläche mit der Zweckbestimmung Regenrückhaltung festgesetzt. Die offenen 

Gräben ziehen sich als dichtes Netz durch das gesamte Alte Land und entwässern das tief liegende 

Land (Sietland) in die Wettern. Bei den Wettern handelt es sich um die Entwässerungskanäle, welche 

die (teils ehemals) bestehenden Beetstrukturen gliedern.  

3.13 Grünflächen und Bepflanzungen 

In Verlängerung des Grabens, welcher die östliche Grenze des Wohngebiets bildet, und der Straßen-

verkehrsfläche der Hinterstraße wird eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Hausgarten 

festgesetzt. Innerhalb der privaten Grünfläche ist der Charakter des vorhandenen Hausgartens mit 

Bäumen, Gras- und Staudenfluren zu erhalten und zu pflegen. Bäume und Sträucher sind bei Abgang 

so zu ersetzen, dass der Charakter und der Umfang der Pflanzung als Hausgarten mit Bäumen langfris-

tig erhalten bleibt.  

3.14 Freileitung 

Quer durch das Plangebiet verläuft von Südwesten nach Nordosten eine überirdische 220-kV-Leitung. 

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und 

vor Stromschlägen ist eine Bebauung des allgemeinen Wohngebietes (WA) nur unter Einhalten der 

folgenden Festsetzung möglich. 

„Innerhalb des Leitungsschutzbereichs der 220-kV-Freileitung sind bis zu deren Rückbau Arbeiten, 

Baustelleneinrichtungen und bauliche Anlagen nur soweit zulässig, dass eine Bauhöhe über 8,0 m NHN 

und eine Arbeitshöhe von 10,0 m über NHN durch Gegenstände oder Personen zu keinem Zeitpunkt 

überschritten wird. Alle Anlagen (z.B. Kräne) sind so zu errichten, dass dieser Bereich in jedem Arbeits-

zustand auch bei einem möglichen Umkippen nicht berührt wird.“ (s. textliche Festsetzung 1.5).  

3.15 Örtliche Bauvorschriften 

3.15.1 Allgemeines 

Das gesamte Plangebiet ist von ortstypischer Einfamilienhausbebauung umgeben und liegt innerhalb 

des Geltungsbereichs der Gestaltungssatzung. Das allgemeine Wohngebiet (WA) wird durch die Be-

bauung der Straßen Hinterstraße im Süden, An der Eilwettern im Westen und Im Taubenkamp im Nor-

den eingeschirmt und ist nicht direkt von der Straße aus einsehbar. Die Bebauung wird als Bebauung 

in zweiter Reihe geplant. Daher werden für das WA des Bebauungsplans die Festsetzungen der Gestal-

tungssatzung aufgehoben. Die Inhalte der Gestaltungssatzung werden über die Festsetzung der ge-

troffenen örtlichen Bauvorschriften Nr. 2.1 bis 2.19 ersetzt.  
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3.15.2 Maßfestsetzungen für Gebäude 

Nach § 84 NBauO wurden einige Festsetzungen zur äußeren Gestaltung der Gebäude getroffen, die 

dem Schutz des Ortsbildes insgesamt und einer ansprechenden Gestaltung des Plangebietes dienen. 

Die Gestaltungsfestsetzungen orientieren sich an der Gestaltungssatzung der Gemeinde Hollern-Twie-

lenfleth, ermöglichen aber das geplante flache oder Pultdach über dem Staffelgeschoss im WA. 

 

Stellung der Gebäude 

„Im allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) sind Hauptgebäude mit dem First parallel zu den Beetgräben 

giebelständig zur Straße zu errichten. Werden Hauptgebäude im Wohngebiet 2 (WA 2) traufständig zur 

Straße errichtet, ist ein mittiger Zwerchgiebel zur Straße vorzusehen.“ (s. örtliche Bauvorschrift Nr. 2.1) 

Die Festsetzung zur Stellung der Gebäude wurde gemäß § 3 Abs. 1 der Gestaltungssatzung Hollern-

Twielenfleth übernommen. Zur Aufrechterhaltung der ortstypischen und historisch gewachsenen Be-

bauungsstruktur wurde die Stellung der Gebäude darin festgesetzt. Da sich das WA 2 in zweiter Reihe 

zur bestehenden ortstypischen Bebauung befindet, dient diese Festsetzung dazu, dass sich das neue 

Vorhaben städtebaulich und gestalterisch in die umgebende Bebauung einfügt. Gleichzeitig wird der 

historische Charakter der Landwirtschaft des Ortes durch die parallele Ausrichtung zu den Beetgräben 

aufgegriffen.  

„Zwerchgiebel sind nur zulässig, wenn sie mittig am Gebäude angeordnet sind.“ (s. örtliche Bauvor-

schrift Nr. 2.2) 

Die Festsetzung zur Anordnung der Zwerchgiebel wurde gemäß § 3 Abs. 2 der Gestaltungssatzung Hol-

lern-Twielenfleth übernommen. Indem Zwerchgiebel nur mittig zugelassen werden, wird eine sym-

metrische Fassadengliederung der neuen Wohngebäude in der Kompatibilität mit der bestehenden 

Bebauung unterstützt. 

 

Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

„Glänzende Materialien sind unzulässig (z. B. glasierte Dachziegel und glasierte Klinker, dauerhaft glän-

zende Metalloberflächen). Bei engobierten Oberflächen ist nachzuweisen, dass sie nicht glänzen.“ (s. 

örtliche Bauvorschrift Nr. 2.3) 

Die Festsetzung Beschränkung der Materialien wurde gemäß § 4 Abs. 1 der Gestaltungssatzung Hol-

lern-Twielenfleth übernommen. Im Plangebiet werden glänzende Materialien ausgeschlossen, da sich 

Neubauten mit glänzenden Materialien nicht in die Gestaltung der bestehenden Bebauungsstrukturen 

einfügen würden. Durch glänzende Materialien würden sich diese Objekte von den Bestandsbauten – 

auch durch den Blendungseffekt bei Besonnung – individuell hervorheben. 

„Doppelhäuser und Hausgruppen sind in einheitlicher Material- und Farbgestaltung auszuführen.“ (s. 

örtliche Bauvorschrift Nr. 2.4) 

Die Festsetzung zur einheitlichen Material- und Farbgestaltung wurde gemäß § 4 Abs. 2 der Gestal-

tungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen. Durch die Festsetzung einer Einheitlichkeit in Bezug 

auf Material und Farbe werden der einheitliche Charakter und der bauliche Zusammenhang der Bau-

ten betont.  
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Bauliche Erweiterungen 

„Anbauten und Nebengebäude sollen sich in der Gestaltung dem Dach und der Fassade des Hauptge-

bäudes unterordnen.“ (s. örtliche Bauvorschrift Nr. 2.19) 

Die Festsetzung wurde gemäß § 10 Abs. 1 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen. 

Durch die Festsetzung wird die Hauptnutzung im Plangebiet gegenüber den Nebennutzungen (Neben-

anlagen) auch in der Gestaltung der Gebäude hervorgehoben.  

 

3.15.3 Gestaltung der Außenwände der Hauptgebäude 

Gliederung von Fassaden und Öffnungen  

„Bei der Gestaltung der Fassaden hat eine harmonische Einfügung in das benachbarte Straßenbild un-

ter Verwendung der in der Umgebung vorherrschenden Gestaltungsmerkmale zu erfolgen.“ (s. örtliche 

Bauvorschrift Nr. 2.10) 

Die Festsetzung wurde gemäß § 7 Abs. 1 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen. 

Durch die Festsetzung wird gewährleistet, dass sich die Fassaden der Neubauten gestalterisch in die 

umliegende Bebauung einfügen und nicht individuell hervorgenommen werden, sodass die Bauten 

insgesamt als eine Einheit wahrgenommen werden können.  

 

„Die Ober- und Unterkanten der Fensteröffnungen eines Geschosses sollen jeweils auf der gleichen 

Höhe angeordnet sein.“ (s. örtliche Bauvorschrift Nr. 2.11) 

Die Festsetzung wurde gemäß § 7 Abs. 2 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen. 

Durch die Festsetzung einer einheitlichen Höhe der Ober- und Unterkanten der Fensteröffnungen wird 

eine Symmetrie in den einzelnen Bauten angestrebt. Von außen hin wird durch die Gliederung der 

Fenster eine klare Fassadenstruktur wahrgenommen, die städtebaulich insgesamt ein harmonisches 

Bild erzeugt.  

 

„Öffnungen und Bauteile der Fassade sollen auf vertikalen Achsen übereinander angeordnet oder auf 

solche Achsen bezogen sein.“ (s. örtliche Bauvorschrift Nr. 2.12) 

Die Festsetzung wurde gemäß § 7 Abs. 3 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen. 

Diese Festsetzung trägt ebenfalls dazu bei, dass eine klare Fassadenstruktur der Bauten wahrgenom-

men wird. Durch die symmetrische Anordnung wird ein harmonisches Bild der Fassade wahrgenom-

men.  

 
„Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulässig und sind in ihren gestalterischen Elementen aus der 

Gliederung der Fassade zu entwickeln.“ (s. örtliche Bauvorschrift Nr. 2.13) 

Die Festsetzung wurde gemäß § 7 Abs. 4 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen. 

Durch eine Festsetzung der Lage der Schaufenster, anlehnend an die Gestaltungssatzung, wird ein ein-

heitlicher Charakter der Bestands- und Neugebäude geschaffen. Die Räume mit Schaufenster im Erd-

geschoss werden durch ein Schaufenster als offen und einladend wahrgenommen, wohingegen der 

private Raum oberhalb des Erdgeschosses klar abgegrenzt wird. Durch diese klare Abtrennung wird 
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eine bestimmte Atmosphäre erzeugt, in der eine Abgrenzung zwischen privat und öffentlich erzeugt 

wird.  

 
„Die Straßenfassade sowie Fassaden, die von der Straße aus sichtbar sind, sind als Lochfassaden mit 

überwiegendem Wandanteil auszuführen. Im Erdgeschoss soll der Wandanteil mindestens 30 % betra-

gen. Zwischen Fenstern, Türen und an den Gebäudeecken sind mindestens 50 cm Wandfläche vorzuse-

hen. Bei Fachwerkbauten ist zwischen einzelnen Fenstern und Türen eine Ständerbreite ausreichend. 

Einzelne Öffnungen über die Gebäudeecke hinweg sind auf Antrag zulässig, wenn sie sich in die Gestal-

tung einpassen.“ (s. örtliche Bauvorschrift Nr. 2.14) 

Die Festsetzung wurde gemäß§ 7 Abs. 5 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen. 

Die Festsetzung unterstützt die Symmetrie zwischen Bestands- und Neubauten, sodass diese über ein-

heitliche und klare Fassadenunterteilungen im harmonischen Einklang miteinander als Gesamtgebilde 

wahrgenommen werden.  

 
Material und Farbe der Fassade 

„Die Fassaden von Wohngebäuden sind in Sichtmauerwerk mit Steinen in einheitlichem Farbton in den 

Farben Rot bis Rotbraun, in Fachwerk in den Farben Weiß oder Holz-Natur oder als Holzverkleidung in 

den Farben Rot bis Rotbraun, Grün, Weiß oder Holz-Natur auszuführen. Im Staffelgeschoss ist auch 

weißer, roter bis rotbrauner Putzzulässig. Bestehendes Fachwerk soll erhalten bleiben bzw. durch Fach-

werk ersetzt werden.“ (s. örtliche Bauvorschrift 2.15) 

Die Festsetzung orientiert sich an § 8 Abs. 1 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth. Bei der Fest-

setzung des Materials und der Farbe werden harmonische Farben miteinander kombiniert. Durch ein 

harmonisches Farbenspiel wird ein ruhiges Erscheinungsbild der Gebäude erzeugt. Durch die Be-

schränkung ausgewählter Farben wird der einheitliche Charakter der bestehenden Gebäude auch bei 

den Neubauten gewahrt. 

 
„Leuchtende und reflektierende Farben sowie Glasbausteine sind unzulässig.“ (s. örtliche Bauvorschrift 

Nr. 2.16) 

Die Festsetzung wurde gemäß § 8 Abs. 3 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen. 

Um den historischen Charakter des Ortsbildes aufrecht zu erhalten werden moderne Gestaltungsele-

mente bei Neubauten ausgeschlossen.  

 

Fenster und Türen 

„Türen und Fenster sind stehend rechteckig auszuführen. Zur gestalterischen Einpassung können ein-
zelne Fenster auch in anderen Formaten ausgeführt werden.“ (s. örtliche Bauvorschrift Nr. 2.17) 
Die Festsetzung orientiert sich an § 9 Abs. 1 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth. Die Festset-

zung dient zu einer symmetrischen Ausbildung der Fassadengliederungen, sodass alle Fassadenele-

mente als klare, symmetrische Strukturen wahrgenommen werden. Klare Strukturen erzeugen, im Ge-

gensatz zu schief angeordneten Elementen, Ruhe. Eine klare Anordnung erzeugt in der Wahrnehmung 

außerdem einen einheitlichen Charakter. 
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„Fensterrahmen müssen den Wandöffnungen folgen und dürfen die durch die Wandöffnung vorgege-

bene Form nicht vereinfachen.“ (s örtliche Bauvorschrift Nr. 2.18) 

Die Festsetzung wurde gemäß § 9 Abs. 2 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen. 

Durch diese Festsetzung wird ein einheitlicher Charakter bei der Gestaltung der Wandöffnungen un-

terstützt. So erzeugen Fensterrahmen als prägende Fassadenelemente bei Bestands- und Neubauten 

einen Wiedererkennungswert in der Wahrnehmung.  

3.15.4 Dachgestaltung 

Dachform, Dachdeckung, Dachneigung 

„Dächer von Hauptgebäuden sind symmetrisch mit einer Dachneigung von 40° - 60° herzustellen. Aus-

nahmsweise sind auch Dachneigungen von 10° sowie Pultdächer zulässig“. (s örtliche Bauvorschrift Nr. 

2.5) 

Die Festsetzung wurde gemäß § 5 Abs. 1 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen. 

Durch eine Festsetzung, anlehnend an die Gestaltungssatzung, in Bezug auf die Dachneigung wird ein 

einheitlicher Charakter zwischen den Bestands- und Neubauten in der 3-dimensionalen Wahrnehmung 

erzeugt. Der Dachaufbau als prägendes horizontal gliederndes Fassadenelement wird im Ortsbild ein-

heitlich wahrgenommen.  

 

„Bei allen Gebäuden sind als Dachform nur zulässig Sattel-, Krüppelwalm-, Walm- und Mansarddächer. 

Flachdächer und Pultdächer sind nur zulässig über Nebengebäuden, Garagen und Carports bis zu einer 

Grundfläche vom 60 m². Im WA 1 sind Pultdächer unbeschränkt zulässig.“ (s. örtliche Bauvorschrift Nr. 

2.6) 

Die Festsetzung orientiert sich an § 5 Abs. 2 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth. Die Dachart 

wird im Ort als prägendes Gestaltungselement der Häuser wahrgenommen und wird durch diese Fest-

setzung und Einschränkungen als Gestaltungsmerkmal im Ort weiterhin gesichert. Da sich das WA in 

zweiter Reihe befindet und von der Straße auch nicht stark wahrgenommen wird, ist hier eine Abwei-

chung von der ursprünglichen Gestaltungssatzung zulässig.  

 
„Dächer sind in den Farben Rot, Rotbraun, Anthrazit, Grau, als Gründach oder weiche Dacheindeckung 

(Reetdach) zulässig. Bei einer Dachneigung von mehr als 22° ist die Dachdeckung als Pfannendeckung 

oder als weiche Dacheindeckung (Reetdach) auszuführen. Für Hallen sind auch Dachdeckungen zuläs-

sig, die lediglich Pfannendeckungen nachahmen (strukturierte Bleche).“ (s. örtliche Bauvorschrift Nr. 

2.7) 

Die Festsetzung wurde gemäß § 5 Abs. 3 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen. 

Die Dachart wird im Ort als prägendes Gestaltungselement der Häuser wahrgenommen und wird durch 

diese Festsetzung und Einschränkungen als Gestaltungsmerkmal im Ort weiterhin auch bei Neubauten 

gesichert. 

 

Dachaufbauten 

„Dacheinschnitte sind unzulässig, wenn sie von der Straße aus sichtbar sind.“ (s. örtliche Bauvorschrift 

Nr. 2.8) 
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Die Festsetzung wurde gemäß § 6 Abs. 1 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen. 

Dacheinschnitte sind nicht ortstypisch, sodass sie als unzulässig festgesetzt werden. Sind die Dachein-

schnitte nicht von der Straße aus sichtbar, werden sie auch nicht in der Gesamtbetrachtung des Orts-

bildes wahrgenommen und können ausnahmsweise zugelassen werden. 

 
„Die Breite von Dachaufbauten (Dachgauben, Dachflächenfenster, technische Aufbauten), die von der 

Straße aus sichtbar sind, darf insgesamt höchstens die Hälfte der Traufe betragen.“ (s örtliche Bauvor-

schrift Nr. 2.9)  

Die Festsetzung wurde gemäß § 6 Abs. 2 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen. 

Diese Festsetzung sichert weiterhin eine klare, ortstypische Strukturierung der Fassadenelemente 

(Dachaufbauten), die auch bei Neubauten fortgeführt werden soll, damit ein harmonisches Ortsbild 

charakterlich aufrechterhalten und fortgeführt wird.  

„Der Mindestabstand untereinander, zu Traufe, First und Ortgang beträgt mindestens 1 m. Solaranla-

gen sind unbeschränkt zulässig.“ (s. örtliche Bauvorschrift Nr. 2.9) 

Die Festsetzung wurde gemäß § 6 Abs. 2 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen. 

Auch hiermit wird die ortstypische Strukturierung der Fassadenelemente aufrechterhalten und fortge-

führt.  

3.15.5 Freiflächen 

„Als Einfriedungen zur Straße hin und seitlich bis zu einer Entfernung von 30 m von der Straße aus sind 

ausgeschlossen:  

- blickdichte Einfriedungen aller Art (auch Mauern, Gabionen und Wälle), sofern sie höher als  

1 m über der Geländeoberfläche sind. Die Definition der Geländeoberfläche erfolgt gemäß 

 § 5 Abs. 9 der Niedersächsischen Bauordnung 

- Zäune mit überwiegend waagerechter oder kreuzweiser Gliederung (z. B. waagerechte Bohlen 

und Jägerzäune)“ (s. örtliche Bauvorschrift Nr. 2.20) 

Anlehnend an das bestehende Ortsbild, das über die Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth ge-

schützt werden soll, sind entsprechende Einfriedungen unzulässig. Prägend für das Ortsbild sind Holz-

zäune mit senkrechter Gliederung sowie offene Zäune, sodass dieses Gestaltungselement auch bei ge-

planten Gestaltungen des Plangebietes weiterhin gesichert werden soll. Diese Konkretisierung ent-

spricht der im Jahre 2020 geänderten Gestaltungssatzung für die Ortsteile der Gemeinde Hollern-Twie-

lenfleth. Ziel ist es, dass im Plangebiet in Bezug auf die Einfriedungen, dieselbe Regelung gilt als inner-

halb des Geltungsbereichs der Gestaltungssatzung. 

3.15.6 Ordnungswidrigkeiten 

Gemäß § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer der örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt. 

Ordnungswidrigkeiten können gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße geahndet werden. Diese 

Festsetzung ist notwendig, da sonst keine Bußgelder verhängt werden können. Das Bußgeld beträgt 

bis zu 500.000 gemäß § 80 Abs. 5 NBauO.  
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4 Erschließung 

Externe Erschließung 

Das B-Plan-Gebiet ist an den örtlichen und überörtlichen ÖPNV angebunden. In ca. 300 m Entfernung 

befindet sich an der Hollernstraße eine Bushaltestelle, von dem werktags stündlich eine Verbindung 

nach Stade und Jork besteht. Am Wochenende besteht nur ein eingeschränkter Verkehr. Der Bahnhof 

in Stade liegt 7 km vom Plangebiet entfernt. 

In 8 km Entfernung liegt die Autobahnauffahrt Stade-Ost der A 26.  

Interne Erschließung 

Das Plangebiet wird ausschließlich über die Hinterstraße erschlossen. Von dort wird der Verkehr an die 

Hollernstraße weitergeleitet, welche die Hauptverkehrsstraße in Hollern darstellt. Das zusätzliche Ver-

kehrsaufkommen kann von der Hinterstraße ohne einen weiteren Ausbau aufgenommen werden.  

Zur Erschließung des Plangebiets wird eine Stichstraße von der Hinterstraße nach Norden hin fortge-

führt, die in einem Wendekreis endet. Dieser verfügt über einen Durchmesser von 22 m, sodass dort 

dreiachsige Müllfahrzeuge wenden können.  

5 Ver- und Entsorgung 

Regenrückhaltung 

Durch die Erweiterung der vorhandenen versiegelten Flächen wird es zu einem erhöhten Regenwas-

seraufkommen im Gebiet kommen. Dies macht eine Regenrückhaltung, z. B. in Form eines Regenrück-

haltebeckens oder den Ausbau eines Grabens, erforderlich. Um einen kontrollierten Abfluss des Ober-

flächenwassers sicherzustellen, wird festgesetzt, dass ein Oberflächenwasserabfluss von höchstens 

1,5 l/sec pro ha statistisch nur einmal in fünf Jahren überschritten werden darf. Dies ist notwendig, um 

die Entwässerungsanlagen zur Elbe hin nicht zu überlasten. Die Regenrückhaltung soll durch den Aus-

bau bzw. Nutzung der östlichen, nördlichen und westlichen Gräben erfolgen. Daher werden die beste-

henden Gräben entsprechend als Wasserfläche festgesetzt, um die künftige Nutzung der Gräben als 

Regenrückhaltung zu sichern. 

Für die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist ein gesondertes wasserrechtliches Geneh-

migungsverfahren erforderlich. 

Abfallentsorgung  

Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger weißt im Rahmen der öffentlichen Beteiligung auf Folgen-

des hin: 

• Die Grundstücke müssen ausreichend Platz für die Lagerung von Hausmüll-, Bioabfall- und 

Altpapiertonnen sowie gelben Säcken vorhalten. 

• Für die Bereitstellung der o. g. Tonnen sowie für Sperrmüll muss an der Grundstücksgrenze 

genügend Platz zur Verfügung stehen, so dass Fahrzeuge und Fußgänger nicht behindert o-

der gefährdet werden. 

• Poller, Straßenrandbepflanzungen, Beete sind so zu setzten, dass Müllfahrzeuge ungehindert 

passieren können. Bäume müssen ausreichend Abstand zur Straße vorweisen. 
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Hinweis zur Müllentsorgung 

Im Plangebiet wird voraussichtlich ein Müllsammelplatz am Wendehammer eingerichtet werden. 

6 Altlasten 

Im Plangebiet sind keine Altlasten bekannt.  

7 Immissionsschutz 

Durch das geplante Vorhaben oder auch andere im Wohngebiet zulässigen Nutzungen wird der Fahr-

verkehr tendenziell geringfügig auf der Hinterstraße sowie der Hollernstraße zunehmen. Wegen der 

geringen Anzahl der zu erwartenden Verkehre sind aber keine wesentlichen negativen Auswirkungen 

zu erwarten. Die Umgebung wird landwirtschaftlich genutzt, dadurch können Geräusche auftreten. 

Dies ist im ortsüblichen Rahmen hinzunehmen. 

8 Naturschutz und Landschaftspflege  

Für die Bebauungsplanänderung im beschleunigten Verfahren der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 

ist keine Umweltprüfung erforderlich, wenn durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vor-

haben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen und 

keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten 

Schutzgüter (Natura 2000-Gebiete) bestehen. 

Dies ist im vorliegenden Planverfahren nicht der Fall. Die nächstgelegenen FFH-Gebiete „Unterelbe“ 

(FFH 2018-331), „Schwingetal" (FFH 2322-301) und "Feerner Moor“ (FFH 2423-301) sind ca. 700 m öst-

lich bzw. ca. 6,2 km westlich und ca. 6,2 km Richtung Südwesten gelegen. Die nächsten EU-Vogel-

schutzgebiete „Unterelbe“ (DE2121-401) und "Moore bei Buxtehude" (DE2524-401) befinden sich 

etwa 10,2 km nordwestlich und ca. 15,6 km südöstlich des Plangebietes. Das nächste Naturschutzge-

biet „Barger Heide“ (NSG LÜ-00317) ist etwa 7 km südwestlich gelegen. Etwa 1 km nordöstlich des 

Plangebietes befindet sich das Landschaftsschutzgebiet "Lühesand“ (LSG STD-00017). 

Der Bebauungsplan bereitet keine Vorhaben vor, für die eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprü-

fung besteht. Es kann daher auf eine Umweltprüfung und auf eine Anwendung der Eingriffsregelung 

verzichtet werden. Unabhängig davon sind die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

sowie des Umweltschutzes zu beachten und zu berücksichtigen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine Fällung von Gehölzen nicht ausgeschlossen werden. Artenschutz-

rechtlich relevante Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind daher von vornherein nicht aus-

zuschließen und werden im folgenden Abschnitt untersucht. 



Gemeinde Hollern-Twielenfleth B-Plan Nr. 23 „Hinterstraße Nord“ 

22 

9 Artenschutzfachlicher Beitrag 

9.1 Das Artenschutzrecht nach BNatSchG 

Auch im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB gelten die Vorschriften des § 44 Abs. 1 Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatSchG). Folglich ist eine artenschutzrechtliche Prüfung unentbehrlich.  

Die durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe können grundsätzlich die Zugriffsverbote des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG tangieren. Hiernach ist es verboten: 

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-

zen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 

oder zu zerstören (Abs. 1 Nr. 1), 

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Abs. 1 Nr. 2), 

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Abs. 1 Nr. 3), 

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihrer Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. (Abs. 1 Nr. 4). 

Der § 44 des BNatSchG bestimmt somit für streng geschützte Arten weitergehende Zugriffsverbote als 

für besonders geschützte Arten. Die Begriffe besonders und streng geschützte Arten sind in § 7 Abs. 2 

Nr. 13 und 14 BNatSchG geregelt. Grundsätzlich zählen beispielsweise zu den besonders geschützten 

Arten alle europäischen Vogelarten, alle heimischen Säugetierarten mit Ausnahme einiger Neozooen 

und einiger „schädlicher“ Nagetierarten sowie alle europäischen Amphibienarten. Streng geschützte 

Arten sind immer auch besonders geschützt.  

Da es sich bei dem Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriff handelt, ist insbeson-

dere § 44 Abs. 5 BNatSchG zu beachten. Dort heißt es im Wortlaut: 

„Für nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Land-

schaft, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt wer-

den, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Ver-

marktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtli-

nie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, 

die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beein-

trächtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 

Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 

der Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden 

werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschä-

digung und Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn 

die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 
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auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion 

der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beein-

trächtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 

Standorte wildlebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG auf-

geführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte 

Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein 

Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.“ 

Absatz 5 hat für die Durchführung der artenschutzrechtlichen Prüfung bei Eingriffsvorhaben entschei-

dende und weitreichende Konsequenzen, die im Folgenden kurz genannt werden: 

• Die Verbotstatbestände sind zu prüfen in Bezug auf die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs 

IV der FFH-Richtlinie, europäische Vogelarten oder Arten, die in einer Rechtsverordnung nach 

§ 54 Abs. 1 Nr. 2 des BNatSchG aufgeführt sind. Bei Letzteren wird es sich um Arten handeln, 

die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik in hohem Maße verant-

wortlich ist. Eine entsprechende Rechtsverordnung ist jedoch bisher noch nicht erlassen wor-

den. 

• Das Verbot der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten gilt nur, soweit deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin 

erfüllt wird. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, auch als CEF1-Maßnahmen bezeichnet, bei-

spielsweise zur Neuschaffung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten und ihrer ökologischen 

Funktionen können grundsätzlich anerkannt werden. 

• Das Tötungs- und Verletzungsrisiko nach § 44 Abs. 1 gilt bei Eingriffsvorhaben für die Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder für europäische Vogelarten sofern die Maßnahme nicht im 

Zusammenhang mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

steht sowie das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Individuen der betroffenen Arten nicht sig-

nifikant erhöht ist und das Vorhaben auch durch Schutzmaßnahmen unvermeidbar ist. 

• Das Verbot der erheblichen Störung nach § 44 Abs. 1, Nr. 2 gilt bei Eingriffsvorhaben für die 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder für europäische Vogelarten, sofern sich damit 

der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Alle Anhang IV – Arten sind 

gleichzeitig streng geschützt. 

• Bei Pflanzenarten des Anhangs IV tritt ein Verbot bei der Zerstörung und Beschädigung von 

Lebensräumen nur ein, wenn die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht 

erhalten werden kann.  

Ist ein Eintreten der Verbotstatbestände nicht vermeidbar, so sind nach § 45 BNatSchG Ausnahmen 

möglich. Um eine Ausnahme zu erwirken, müssen die folgenden drei Bedingungen erfüllt sein: 

 
1 Continuous Ecological Functionality 
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• Das Eingriffsvorhaben muss aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Inte-

resses, die auch wirtschaftlicher Art sein können, notwendig sein. 

• Zumutbare Alternativen dürfen nicht gegeben sein. 

• Der Erhaltungszustand der Populationen einer Art darf sich durch den Eingriff nicht verschlech-

tern. 

9.2 Methoden 

Um für das vorliegende genehmigungspflichtige Vorhaben die artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-

stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG für planungsrelevante Arten zu prüfen, wurden nachstehende Ar-

beitsschritte durchgeführt: 

• Habitatstrukturkartierung sowie Prüfung der Gehölze hinsichtlich ihrer Quartierseignung für 

Vögel und Fledermäuse am 20. März 2019 

• Ermittlung planungsrelevanter Arten 

• Darstellung der relevanten Wirkungen 

• Art- bzw. gruppenbezogene Prüfung des Eintretens der Zugriffsverbot-Tatbestände 

• Entwicklung projektbezogener Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Ggf. Darstellung, unter welchen Bedingungen eine Befreiung von den artenschutzrechtlichen 

Verboten erteilt werden kann. 

Die Angaben zum Bestand der Artengruppen Vögel und Fledermäuse sowie weiteren Arten des Anhang 

IV der FFH-Richtlinie beruhen auf einer Potenzialanalyse zum möglichen Vorkommen planungsrelevan-

ter Arten. Die Potenzialanalyse erfolgt durch einen Abgleich der strukturellen Ausprägung der im Plan-

gebiet vorhandenen Habitate mit der Verbreitung und den ökologischen Ansprüchen der in Nieder-

sachsen verbreiteten, planungsrechtlich relevanten Arten aus den zu betrachtenden Artengruppen.  

9.3 Bestand 

9.3.1 Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 0,54 ha liegt zentral im Gemeindegebietsteil Hollern der Ge-

meinde Hollern-Twielenfleth nördlich der Hinterstraße. Die Flächen im Plangebiet sind derzeit unbe-

baut und werden regelmäßig gemäht.  
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Abb. 7: Lage des Plangebietes (rote Umrandung Geltungsbereich des B-Plans), ohne Maßstab, Luftbild: Google 
Earth 

9.3.2 Habitatstrukturen 

Die vorliegenden Habitatbedingungen im Plangebiet wurden aufgrund einer Begehung am 20. März 

2019 bewertet. Im Norden, Westen und Süden des Plangebietes grenzt Wohnbebauung an das Plan-

gebiet an. Unmittelbar östlich des Plangebiets befindet sich ein Hausgarten, der seit Jahren nicht mehr 

benutzt wurde. 

Das Plangebiet liegt nördlich der Hinterstraße und wird im Westen, Norden und Osten durch Gräben 

begrenzt. Das Plangebiet ist von einem Graben (Abb. 8) in zwei Bereiche geteilt. Entlang dem östlich 

gelegenen Graben befindet sich dichter baumreicher Gehölzsaum, der überwiegend aus Holunder 

(Sambucus nigra), Brombeeren (Rubus sectio Rubus) und Esche (Fraxinus excelsior) (Stammdurchmes-

ser etwa 25 - 70 cm) besteht. Außerdem ist der westlich gelegene Graben mit Brombeere (Rubus sp), 

Rohrkolben (Typha sp.) und Binsenarten (Juncus sp.) dicht bewachsen. Im Nordosten befindet sich ein 

Gehölzaum mit Arten wie Forsythie (Forsythia), Holunder (Sambucus nigra) und Rosengewächsen 

(Prunus sp.). Im südlichen Bereich befindet sich eine freistehende Birke. Der Graben wird von der Pla-

nung nicht beeinträchtigt. Der westliche Bereich (Abb. 9) ist derzeit unbebaut. Der zentrale Bereich 

des Plangebiets wird von Scherrasen eingenommen. Der westliche Bereich ist durch einen weiteren 

Graben von dem Nachbargrundstück getrennt. Im östlichen Bereich (Abb. 10) des Plangebiets befinden 

sich 14 freistehende Obstbäume (3 Pflaumen-, 1 Birnen-, 10 Kirschbäume) mit Stammdurchmessern 

(BHD = Brusthöhendurchmesser auf Höhe 1,30 m) von ca. 15 cm bis 50 cm. Auf der Fläche sind außer-

dem 4 Birken (Betula pendula, BHD 10 - 15 cm), 3 Fichten (Picea abies, BHD 25 – 45 cm.), 1 Tanne 

(Abies sp., BHD ca. 10 cm) und 2 Haselnusssträucher (Corylus avellana).  
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Entlang der östlichen Plangebietsgrenze bilden zusammenhängende Gehölzstrukturen eine Abtren-

nung nach Osten zum angrenzenden Obstanbau. Die Gehölze bestehen aus einem Haselnussstrauch 

(Corylus avellana) und Eschen (Fraxinus excelsior). 

Der Baumbestand wurde mit dem Fernglas von allen Seiten eingehend auf Spalten oder Höhlungen, 

die als Quartiere für Vögel oder Fledermäuse dienen könnten, untersucht.  

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine Gebäude. Es wurden aber darüber hinaus die be-

nachbarten Gebäude, soweit sie einsehbar waren, während der Begehung hinsichtlich Öffnungen, die 

als Einschlupf in potenzielle Quartiere dienen könnten, betrachtet. Quartiere könnten sich unter Dach-

ziegeln und in Dachüberständen befinden. Diese potenziellen Quartiere werden von dem Vorhaben 

jedoch nicht beeinträchtigt. 

   

Abb. 8: Blick auf den östlichen Graben in Richtung Norden (20.03.2019) 
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Abb. 9: Blick auf das Plangebiet in Richtung Norden (20.03.2019) 

 

Abb. 10: Blick auf den westlichen Graben in Richtung Süden (20.03.2019) 
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9.4 Vorhaben und Wirkfaktoren 

Für das Plangebiet ist Wohnbebauung vorgesehen. Derzeit können Eingriffe in den Baumbestand nicht 

ausgeschlossen werden. Die vorhandene Bodenvegetation wird entfernt.  

Wirkfaktoren sind definierte Merkmale der Planungen, die sich in spezifischer Weise auf die arten-

schutzrechtlichen Schutzbereiche auswirken können. Durch das Vorhaben ist im Wesentlichen mit den 

folgenden Wirkfaktoren zu rechnen: 

• Durch das Fällen von Sträuchern und Bäumen besteht ein unmittelbares Tötungsrisiko für die da-

rin lebenden Individuen verschiedener Arten.  

• Durch das Fällen von Bäumen und Sträuchern entfällt deren Funktion als Fortpflanzungs- und Ru-

hestätte, hier insbesondere für Vögel. Ebenso entfällt deren Funktion als Nahrungsquelle. 

• Durch die Inanspruchnahme von Freiflächen werden potenzielle Aufenthaltsräume von Vögeln 

und Fledermäusen sowie Wuchsstandorte von Pflanzen überbaut. 

Durch die Besiedlung des geplanten Wohngebietes wird es zwar zu einer Störwirkung auf verschiedene 

Tierarten kommen. Aufgrund der Habitatstrukturen im Plangebiet und bereits seit Jahren direkt an das 

Plangebiet angrenzenden Wohnbebauung, ist jedoch ohnehin nicht mit einer Anwesenheit von beson-

ders störempfindlichen Arten zu rechnen, so dass sich dieser Faktor nicht erheblich auswirken wird 

und daher nicht als relevant im Sinne der artenschutzrechtlichen Prüfung gilt. 

9.5 Ermittlung relevanter Arten und Prüfung der Verbotstatbestände 

Die Ermittlung der potenziell vorkommenden Arten beruht auf der erfolgten Aufnahme der Habi-

tatstrukturen im Plangebiet am 20. März 2019 (siehe Abschnitt 9.3.2). 

Zudem wurden vorliegende Planwerke und vorhandene Daten des NLWKN ausgewertet. Der Land-

schaftsrahmenplan Stade (2014) stellt das Plangebiet in der Karte zu "Landschaftsbild, Arten und Bio-

tope" im Siedlungsbereich ohne Bewertung dar. Derzeit befindet sich der Landschaftsplan der Samt-

gemeinde Lühe in Bearbeitung (BfN Stand 15.11.2010, Download am 18.12.20182). Ein Entwurf der 1. 

Änderung des Landschaftsplans liegt seit dem 01.11.2017 vor. Hier werden jedoch keine Aussagen zu 

Artvorkommen im Plangebiet gemacht. 

9.5.1 Fledermäuse 

9.5.1.1 Potenzialanalyse 

Alle Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt und somit prüfungsrelevant. Von 

einem generellen Vorkommen von Fledermausarten ist auch in besiedelten Bereichen auszugehen. 

Fledermäuse nutzen im Jahresverlauf Quartiere unterschiedlicher Arten (z.°B. in Gebäuden oder 

Baumhöhlen). In der Zeit zwischen Oktober/November bis März/April überdauern sie im Winterschlaf 

in Winterquartieren. Im Sommer werden Quartiere als Wochenstuben, Balzquartiere, Tages- und Zwi-

schenverstecke genutzt. 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Gebäude, die als Fledermaus-Quartiere oder Wochen-

stuben dienen könnten.  

 
2 https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/landschaftsplanung/ni_lp.pdf 

http://www.cuxland-gis.landkreis-cuxhaven.de/gis/landschaftsbild/Landschaftsbild_Charakterisierung-und-Bewertung_entera_04_2013.pdf
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Die Fläche und insbesondere die Gehölzstrukturen können als Jagd- und Durchflugsgebiet genutzt wer-

den. Eine besondere Bedeutung als Jagdgebiet hat die Fläche aufgrund der gegebenen Habitatstruktur 

jedoch nicht. Die Straßenzüge mit Begleitgrün sowie weitere Gräben mit Gehölzen dienen möglicher-

weise als Leitstruktur. An den Bäumen wurden einige Astlöcher entdeckt, die aber - soweit erkennbar 

-nicht tiefer ausgefault waren (z.B. Abb. 11).  

 

Abb. 11: Kurz ausgefaulte Höhlung 

In Norddeutschland ist gemäß LBV-SH (2011) in der Regel eine Nutzung als Wochenstube ab einem 

Stammdurchmesser auf Brusthöhe (BHD) von 30 cm und eine Nutzung als Winterquartier ab einem 

Stammdurchmesser von mehr als 50 cm möglich.  

Im Plangebiet befindet sich lediglich zwei Bäume (Birke und Esche) mit einem BHD von ca. 50 cm, die 

aber keine geeigneten Höhlen aufweise. Winterquartiere können also ausgeschlossen werden. 

Nach LBV-SH (2011) stellen Wochenstuben und Winterquartiere die zentralen Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten der Fledermäuse dar. Eine Beschädigung oder Zerstörung von regelmäßig besetzten Wo-

chenstuben und Winterquartieren löst daher im Regelfall einen Verbotstatbestand aus. Bleibt jedoch 

die ökologische Funktion einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang erhal-

ten, löst der Verlust einzelner Teilhabitate keinen Verstoß gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen 

aus. 

In der folgenden Tabelle sind die das Gebiet potenziell nutzenden Fledermausarten aufgeführt.  
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Tabelle 1: Potenziell vorkommende Fledermausarten 

Art 
RL 

NDS 

Erhaltungs-

zustand 

FFH-

RL 
Quartiere Potenzielle Nutzung des Plangebiets 

Braunes Langohr 

Plecotus auritus  
2 u IV 

SQ: Baumhöhlen, Gebäude-

spalten, Fledermauskästen  

WQ: unterirdische Hohl-

räume 

Bedeutung als Jagdgebiet gering, da 

Langohr Waldbestände bevorzugt, 

Transferflüge möglich 

Breitflügelfledermaus 

Eptesicus serotinus 
2 u IV 

SQ: Dachböden,  

Außenfassaden 

WQ: wenig bekannt, ver-

mutl. oft identisch mit Som-

merquartieren oder trocke-

nere unterirdische Hohl-

räume 

Gebäudeart, weit verbreitet, könnte 

Quartiere in Bebauung außerhalb 

des Plangebiets bewohnen und die 

Planungsfläche zum Transfer und 

zur Jagd nutzen 

Großer Abendsegler 

Nyctalus noctula 
2 u IV 

SQ: Baumhöhlen  

WQ: Baumhöhlen 
Jagd- und Transferflüge möglich 

Kleiner Abendsegler 

Nyctalus leisleri 
1 u 

 SQ: Baumhöhlen, 

Gebäudespalten 

WQ: Baumhöhlen, 

Gebäudespalten 

Jagdgebiete: Laubwälder, parkartige 

Waldstrukturen, Baumalleen und 

Baumreihen entlang von Gewässern, 

Vorkommen möglich 

Mückenfledermaus 

Pipistrellus pygmaeus 
N s IV  

SQ: Außenfassaden 

WQ: Mauerspalten  

Gebäudeart, an die Nähe von Wald 

und Gewässer gebunden, Daten 

defizitär, wegen Verwechselung mit 

Zwergfledermaus, Vorkommen 

daher nicht auszuschließen, Jagd- 

und Transferflüge möglich 

Rauhhautfledermaus 

Pipistrellus nathusii 
2 g IV 

SQ: Baumhöhlen, 

Spaltenquartiere an 

Gebäuden 

WQ: Baumhöhlen, Gebäude, 

Felsspalten 

Jagd- und Transferflüge möglich 

Teichfledermaus 

Myotis dasycneme 
2 x II/IV 

SQ: Dachgebälk, 

Baumhöhlen  

WQ: Höhlen, Stollen, Keller  

Jagd- und Transferflüge möglich 

Wasserfledermaus 

Myotis daubentonii 
3 g IV 

SQ: Baumhöhlen 

WQ: Höhlen, Keller  
Jagd- und Transferflüge möglich  

Zwergfledermaus 

Pipistrellus pipistrellus 
3 g IV 

SQ: Gebäudespalten  

WQ: unterirdische 

Hohlräume, Mauerspalten 

Ausgesprochene Gebäudeart, nicht 

selten, könnte Quartiere in 

Bebauung außerhalb des 

Plangebiets bewohnen, Jagd- und 

Transferflüge im Plangebiet möglich 

RL NDS = Rote Liste Niedersachsen (Heckenroth et al. 1991): 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - 

gefährdet, V - Vorwarnliste, R - extrem selten, D - defizitär, N - erst nach Veröffentlichung der RL nachgewiesen (Status 

noch unbekannt),  

Erhaltungszustand = Bewertung des Erhaltungszustands in der atlantischen und kontinentalen Region in Niedersachsen 

FFH-Bericht 2007 in NLWKN 2010: x = unbekannt, g = günstig, u = unzureichend, s = schlecht, * - nicht geführt;  

SQ – Sommerquartier; WQ – Winterquartier 



Gemeinde Hollern-Twielenfleth B-Plan Nr. 23 „Hinterstraße Nord“ 

31 

9.5.1.2 Prüfung der Verbotstatbestände 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Im Rahmen der Baumaßnahmen können Baumfällungen nicht ausgeschlossen werden. Grundsätzlich 

bergen Baumfällungen die Gefahr, flugunfähige Fledermäuse in besetzten Wochenstuben oder Quar-

tieren zu töten. Der Zeitpunkt der Eingriffe ist daher zur Vermeidung von Tötungen entsprechend der 

Ansprüche der vorkommenden Arten zu optimieren. 

Es konnte bei der Sichtkontrolle ein Quartierpotenzial an den Bäumen nicht ausgeschlossen werden, 

da einige Bäume Spalten und Höhlungen mit Quartierseignung aufweisen. Für potenzielle Quartiere in 

Gehölzen mit einem Stammdurchmesser unter 50 cm kann eine Nutzung als Winterquartier ausge-

schlossen werden. Gehölze dieses Umfangs können aber als Wochenstube und Tagesversteck genutzt 

werden. Demnach würde die Fällung von Bäumen während der Wochenstubenzeit die Gefahr bergen, 

einen Verbotstatbestand auszulösen. Die Wochenstubenzeit liegt zwischen dem 1. März und dem 30. 

September. Eine Fällung im Winterhalbjahr ist daher vorzuziehen. Sind Fällungen in der Wochenstu-

benzeit zwingend erforderlich, wird empfohlen, eine Besatzkontrolle durch eine fachkundige Person 

durchzuführen und ggf. im Zuge dessen die notwendigen Vermeidungsmaßnahmen in Absprache mit 

der zuständigen UNB festzulegen. Ein artenschutzrechtlicher Ausgleich ist in der Regel nur für besetzte 

Quartiere erforderlich. 

Ein Eintreten des Verbotstatbestandes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 kann nach derzeitigem Kenntnisstand 

ausgeschlossen werden, wenn die beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen im Sinne der Bauzeiten-

regelung berücksichtigt werden bzw. eine fachkundige Kontrolle vor der Baumfällung stattfindet. 

Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Prinzipiell sind die Anlage und der Betrieb von baulichen Anlagen geeignet, Störungen während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten von Fledermäusen auszulösen. 

Temporäre Störungen durch Baumaschinen und Lärmentwicklung können zu gewissen Störungen füh-

ren, die jedoch auf einen relativ kurzen Zeitraum beschränkt bleiben. Anlagebedingt können Sperrwir-

kungen von Gebäudekomplexen entstehen, die Wanderbewegungen zwischen den Jagdrevieren bzw. 

zwischen Tageseinständen und Jagdrevieren behindern. Auch kann für die aktuelle Planung nicht aus-

geschlossen werden, dass es zur Beeinträchtigung oder zum Verlust von Jagdgebieten kommt. Auf-

grund der geringen Größe der Fläche und in Anbetracht der umliegenden Wohnbebauung wird jedoch 

kein Konfliktniveau erreicht, welches eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulationen erwirken könnte. Vermeidungs- oder Minderungsmaßnahmen sind daher nicht erforder-

lich. Der Verbotstatbestand tritt nicht ein. 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Wie bereits erläutert, sind keine Bäume, die als Winter- oder Wochenstubenquartier genutzt werden 

könnten, im Geltungsbereich vorhanden. Die Zerstörung von Tagesverstecken (Ruhestätten) und Zwi-

schenquartieren an Gehölzen kann hingegen nicht ausgeschlossen werden. Der Verbotstatbestand 

tritt in diesem Fall nur dann ein, wenn die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang verlo-

ren geht. Der Verlust von einzelnen Tagesverstecken oder Balzquartieren löst im Regelfall kein Zugriffs-

verbot aus. Im räumlichen Zusammenhang stehen entsprechende Habitatstrukturen ausreichend zur 

Verfügung. Somit ist der Verlust als nicht gravierend anzusehen. Die ökologische Funktionalität für die 
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Arten kann als nicht beeinträchtigt angesehen werden. Weitere Maßnahmen zum Erhalt der ökologi-

schen Funktionalität des Raumes müssen nicht ergriffen werden.   

Ein Eintreten des Verbotstatbestands gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann daher nach derzeitigem 

Kenntnisstand ausgeschlossen werden. 

9.5.2 Weitere Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie  

Aufgrund der Zusammensetzung der Habitatstrukturen und des darauf liegenden Nutzungsdrucks im 

Plangebiet ist mit Ausnahme von Fledermäusen (s.o.) ein Vorkommen von Tierarten des Anhang IV der 

FFH-Richtlinie nicht zu erwarten.  

Für die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) kann ein Vorkommen aufgrund ihres Verbreitungsareals 

ausgeschlossen werden. Zudem bevorzugt die Art strukturreiche Wälder. Sie kann zwar auch in isolier-

ten Gehölzbeständen vorkommen, diese müssen aber sehr strukturreich und von gewisser Flächen-

größe sein. Der Bestand im Plangebiet bietet diese Strukturen nicht.  

Als einzige Amphibienart des FFH-Anhangs IV kommt entsprechend des Landschaftsplans im Gebiet 

der Samtgemeinde Lühe der Moorfrosch (Rana arvalis) vor. Bevorzugte Habitate sind jedoch Feucht-

grünland, Niedermoore, Sümpfe und Bruchwälder. Diese Habitatansprüche sind im Plangebiet infolge 

der hohen Unterhaltungsintensität der Gräben sowie der hohen Nutzungsintensität der durch Siedlung 

und Obstbau geprägten Umgebung nicht erfüllt. Entsprechend ist der Moorfrosch auch laut Land-

schaftsrahmenplan des Landkreises Stade im direkten Umfeld des Plangebiets nicht als verbreitet an-

gegeben. Auch sind im Landschaftsrahmenplan für das Plangebiet und seine Umgebung keine Laichge-

wässer sonstiger gefährdeter Amphibienarten verzeichnet. 

Im Plangebiet findet die FFH-Reptilienart Zauneidechse (Lacerta agilis) keine geeigneten Habitatstruk-

turen. Sie ist wärmeliebend und benötigt sandige bis steinige, trockene Böden, eine Mosaikstruktur 

unterschiedlich dichter, stellenweise auch fehlender Vegetation sowie große Biotopflächen, wo sie vor 

Störungen geschützt ist und genügend Nahrung findet. Darüber hinaus sind nach dem Entwurf der 1. 

Änderung des Landschaftsplans der Samtgemeinde Lühe keine Vorkommen von Reptilien des Anhang 

IV der FFH-Richtlinie im Bereich der Samtgemeinde Lühe bekannt. 

Für den Eremiten (Osmoderma eremita) (eine baumhöhlenbewohnende Blatthornkäferart) kann ein 

Vorkommen aufgrund seines Verbreitungsareals und aufgrund des Fehlens geeigneter Habitate (lich-

ter Altbaumbestand mit mulmigen Höhlen) ausgeschlossen werden.  

Unter den streng geschützten Schmetterlingsarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ist nur der Nacht-

kerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) im nordöstlichen Niedersachsen nachgewiesen, allerdings 

nur sehr vereinzelt und lokal begrenzt. Die Art besiedelt vorrangig wärmebegünstigte Feuchtlebens-

räume, sofern die Raupenfutterpflanzen (v.a. Nachtkerzen Oenothera und Weidenröschenarten Epi-

lobium sp.) vorhanden sind. Ein Vorkommen dieser Art ist jedoch aufgrund mangelnden Präsenz ge-

eigneter Futterpflanzen nicht zu erwarten. 

Die übrigen in der Region prinzipiell verbreiteten FFH-Arten sind an die Nähe von Feuchtbiotopen ge-

bunden. Da sowohl im Geltungsbereich als auch angrenzend keine für anspruchsvolle Arten geeigne-

ten Oberflächengewässer vorkommen, ist er als Lebensraum von wassergebundenen Säugetieren, Li-

bellen, Amphibien, Wasserkäfern, Muscheln und Wasserschnecken der FFH-Richtlinie nicht geeignet. 

Auch ein Vorkommen von Pflanzenarten des Anhang IV ist aufgrund der Habitatstrukturen ausge-

schlossen.  
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9.5.3 Europäische Vogelarten 

9.5.3.1 Potenzialanalyse 

Auf Basis der Habitatstrukturen im Plangebiet und unter Abgleich der Datengrundlage des Brutvogel-

atlas Niedersachsen (Krüger et al. 2015) werden im Folgenden die potenziell vorkommenden Vogelar-

ten tabellarisch dargestellt. Aufgrund der Lage des Plangebietes in einem Gebiet der Mischbebauung 

und aufgrund mangelnder geeigneter Habitatstrukturen sind lediglich anpassungsfähige, störungsun-

empfindliche Vogelarten zu erwarten.  

Während der Begehung am 20.03.2019 wurden Amseln, Elstern, Blau- und Kohlmeisen in den Gehöl-

zen des Plangebiets beobachtet. Haussperlinge, Buchfinken und Rabenkrähen waren aus der angren-

zenden Wohnbebauung zu vernehmen. Innerhalb des Plangebiets wurden keine Spechthöhlen beo-

bachtet. 

Die potenziell im Plangebiet vorkommenden Arten werden nach ihrer Brutbiologie in verschiedene 

ökologische Gruppen (Gilden) eingeteilt (Südbeck et al. 2005). Diese Einteilung dient dazu, im Rahmen 

der Analyse der Verbotstatbestände die für die einzelnen Gilden jeweils geltenden Sachverhalte de-

taillierter zu benennen. Die Gruppe der Gehölzbrüter definiert sich über die Eigenschaft, ihre Brut-

plätze in Bäumen oder Gebüschen anzulegen. Dazu gehören typische Höhlenbrüter wie Blaumeise so-

wie Gehölzfreibrüter, die in Nestern oder Horsten brüten. Die im Plangebiet potenziell vorkommenden 

Bodenbrüter benötigen möglichst ungestörte Bodenstellen mit ausreichend Deckung. Diese Bedingun-

gen finden sich meist dort, wo auch Gehölze vorhanden sind. Daher nutzen Bodenbrüter in etwa die-

selben Grundflächen wie die Gehölzbrüter.  

Tabelle 2 fasst die potenziell im Plangebiet vorkommenden europäischen Brutvogelarten zusammen.  

Tabelle 2: Potenziell im Plangebiet vorkommende europäische Vogelarten 

Artname 
RL NDS 

2015 

RL D 

2015 
Gilde Bemerkungen 

Amsel 

Turdus merula 
* * Gehölzfreibrüter nutzt alle vorkommenden Habitate 

Bachstelze 

Motacilla alba 
* * 

Halbhöhlen- und Ni-

schenbrüter 

Nutzt Gebäudestrukturen, Nest auch am 

Boden und auf Bäumen (Halbhöhlen) 

Blaumeise 

Parus caeruleus  
* * Gehölzfreibrüter nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Buchfink 

Fringilla coelebs  
* * Gehölzfreibrüter nutzt alle vorkommenden Habitate 

Buntspecht 

Dendrocopos major 
* * Höhlenbrüter 

nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen, vor 

allem alte Bäume, Nahrungsgast 

Dohle 

Corvus monedula 
* * 

Gebäude- / Nischenbrü-

ter 

nutzt Nischen und Löcher im Siedlungsbe-

reich, Spechthöhlen 

Eichelhäher 

Garrulus glandarius 
* * Gehölzfreibrüter nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Elster 

Pica pica 
* * Gehölzfreibrüter nutzt alle vorkommenden Habitate 

Fitis 

Phylloscopus trochilus 
* * Bodenbrüter 

Nest fast ausnahmslos direkt am Boden 

in dichtem Bewuchs 
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Artname 
RL NDS 

2015 

RL D 

2015 
Gilde Bemerkungen 

Gartenbaumläufer 

Certhia brachydactyla 
* * 

Gehölzfrei-/ Gebäude-

brüter 

nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen, vor 

allem alte Bäume 

Gartengrasmücke 

Sylvia borin 
V * Gehölzfreibrüter 

Nest vorwiegend niedrig in Laubhölzern, 

Sträuchern oder krautiger Vegetation 

Gartenrotschwanz 

Phoenicurus phoenicurus 
V V 

Halbhöhlen-/ Gehölzfrei-

/ Nischenbrüter 

Nutzt Gehölzstrukturen, ersatzweise Ge-

bäudenischen, Nistkästen 

Gelbspötter 

Hippolais icterina 
V * Gehölzfreibrüter Nutzt Gehölzstrukturen 

Grünfink 

Carduelis chloris 
* * Gehölzfreibrüter nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Grünspecht 

Picus viridis 
* * Höhlenbrüter 

nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen, vor 

allem alte Bäume 

Hausrotschwanz 

Phoenicurus ochruros 
* * 

Gebäude- / Nischenbrü-

ter 

Nutzt vorwiegend halboffene Gebäu-

destrukturen 

Haussperling 

Passer domesticus 
* V 

Gebäude- / Höhlenbrü-

ter 

nutzt vorwiegend Gebäudestrukturen 

und Offenbereiche 

Heckenbraunelle 

Prunella modularis 
* * Gehölzfreibrüter nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Kohlmeise 

Parus major 
* * Höhlenbrüter nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Mönchsgrasmücke 

Sylvia aticapilla 
* * Gehölzfreibrüter nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Rabenkrähe 

Corvus corone 
* * Gehölzfreibrüter nutzt alle vorkommenden Habitate 

Ringeltaube 

Columba palumbus  
* * Gehölzfreibrüter nutzt alle vorkommenden Habitate 

Rotkehlchen 

Erithacus rubecula 
* * vorw. Bodenbrüter 

nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen und 

die Umgebung am Boden 

Singdrossel 

Turdus philomelos 
* * Gehölzfreibrüter nutzt Gehölzstrukturen 

Stieglitz 

Carduelis carduelis 
V * Gehölzfreibrüter nutzt Gehölzstrukturen  

Teichhuhn 

Gallinula chloropus 
* V Freibrüter 

nutzt Röhricht und Gehölzstrukturen in 

Gewässernähe 

Zaunkönig 

Troglodytes troglodytes  
* * Bodenbrüter nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Zilpzalp 

Phylloscopus collybita  
* * Bodenbrüter nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

RL D = Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (Grüneberg et al. 2015), RL NDS = Rote Liste Niedersachsen (Krüger & Nip-

kow 2015): 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, V - Vorwarnliste, R - extrem selten, * - nicht 

geführt 
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9.5.3.2 Prüfung der Verbotstatbestände 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)  

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, ob im Zuge der Baumaßnahmen die vorhandenen 

Gehölzstrukturen entfernt werden. Falls es zu Fällmaßnahmen innerhalb des Frühjahrs und Sommers 

kommt, besteht die Gefahr von Tötungen der Nestlinge bzw. der brütenden und hudernden Altvögel, 

weil diese die Gehölze als Bruthabitate nutzen. Für Altvögel, die fliehen können, besteht die Gefahr 

nicht. Bei einer Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit ist eine Gefahr der Beeinträchtigung laut § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht gegeben. Der Verbotstatbestand „Fang, Verletzung, Tötung“ ist somit zu 

vermeiden durch eine Fällung der Bäume und Strauchbestände außerhalb der Brutzeit. Die Brutzeit 

umfasst im Allgemeinen die Periode vom 01. März bis 30. September3. Innerhalb dieser Periode ist 

eine Fällung der Gehölze nur in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde und nach erfolgten 

Kontrollen auf Besatz durch eine fachkundige Person zulässig. Der Verbotstatbestand tritt nicht ein, 

wenn die Baufeldfreimachung und Fällung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit stattfinden. 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für Brutvögel sind Nistplätze an Gebäuden oder Bäumen anzuse-

hen. Die innerhalb des Geltungsbereichs befindlichen Gehölzbestände und die Ruderalflur stellen für 

die Gehölz- und Bodenbrüter des Geltungsbereiches potenziell geeignete Habitatstrukturen dar. Im 

Rahmen der Baufeldräumung lässt sich die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht ver-

meiden. Die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist jedoch nicht verbotsrelevant, wenn 

deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bleibt. Im Siedlungsbe-

reich von Hollern-Twielenfleth sind zahlreiche Häuser mit teils großen Gärten vorhanden, so dass aus-

reichend Habitatfläche vorhanden ist, um die Fortpflanzung zu gewährleisten. Zudem ist in neuem 

Wohngebiet eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Hausgarten ausgewiesen. Die meist 

ubiquitär verbreiteten und wenig störungsanfälligen Arten sind so wenig spezialisiert und so weit ver-

breitet, dass die jährlich neu angelegten Brutstätten kaum an spezielle Standorte gebunden sind. Die 

Entnahme von Strukturen, die zur Brut durch ubiquitäre Arten mit jährlich wechselnden Brutstätten 

und Revieren genutzt werden, löst außerhalb der Brutzeit den Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Satz 

3 BNatSchG nicht aus.  

Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Die potenziell vorkommenden Vogelarten sind verbreitete und ungefährdete Arten, die auch in Sied-

lungsbereichen brüten, soweit geeignete Habitatstrukturen vorhanden sind. Aufgrund der Lage inner-

halb einer dichten Wohnbebauung ist davon auszugehen, dass es sich überwiegend um störungsun-

empfindliche, ungefährdete Arten des Siedlungsraums handelt. Durch die geplanten Baumaßnahmen 

werden daher keine erheblichen Störungen mit Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Lokal-

populationen erwartet. Der Verbotstatbestand tritt nicht ein. 

 
3 Zur Definition der Brutzeit ist § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG heranzuziehen, hierin wird die Zeit, in der keine Bäume oder 

Gebüsche entfernt werden dürfen, auf die Periode 01. März bis 30. September festgelegt. 
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9.6 Fazit 

Aus Sicht des Artenschutzes ist das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG ver-

meidbar. Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG sind aus gutachtlicher Sicht nicht erforderlich. Die 

folgende Tabelle fasst die Maßnahmen zusammen, die sich als Konsequenz aus dem speziellen Arten-

schutzrecht ableiten. 

Tabelle 3: Zusammengefasste Prüfung der Verbotstatbestände und Vermeidungsmaßnahmen 

Artengruppe Abs. 1 Nr. 1 

(Verletzung, Tötung etc.) 

Abs. 1 Nr. 2 (erhebliche 

Störung) 

Abs. 1 Nr. 3 (Entnahme oder Zer-

störung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten) 

Brutvögel Vermeidung erforderlich:  

Baufeldräumung und Besei-

tigung von Gehölzen außer-

halb der Brutzeit (01.03. bis 

30.9.) oder zu anderen Zei-

ten mit gesonderter Geneh-

migung der Unteren Natur-

schutzbehörde und nach er-

folgter fachkundiger Kon-

trolle auf Niststätten und 

wenn durch Maßnahmen 

Beeinträchtigungen ausge-

schlossen werden können. 

Verbotstatbestand nicht 

erfüllt. 

Verbotstatbestand nicht erfüllt. 

Fledermäuse Vermeidung erforderlich: 

Winterquartiere ausgesch-

los-sen, Zwischenquartiere 

jedoch möglich; daher Ro-

dungen von Gehölzen nur 

innerhalb der Überwinte-

rungszeit (1.12. bis 28.2.); 

andernfalls fachkundiger 

Nachweis, dass kein Besatz 

vor-handen ist.  

Verbotstatbestand nicht 

erfüllt. 

Verbotstatbestand nicht erfüllt. 

Weitere 

Tier- und 

Pflanzenar-

ten 

Verbotstatbestände nicht erfüllt. 
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10 Flächen und Kosten  

Flächen 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 0,54 ha. Davon entfallen auf (alle Angaben Zirka-Werte)): 

Allgemeines Wohngebiet 3.795 m² 

Straßenverkehrsfläche 830 m² 

Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Hausgarten  45 m² 

Wasserflächen 765 m²  

Gesamt 5.435 m² 

 

Kosten  

Der Gemeinde Hollern-Twielenfleth entstehen durch die Umsetzung dieses B-Plans keine Kosten. Das 

Vorhaben wird durch den Eigentümer finanziert. Über den Bau und die Übertragung der öffentlichen 

Straßenverkehrsfläche wird die Gemeinde mit dem Vorhabenträger eine Vereinbarung abschließen. 

 

 

Hollern-Twielenfleth, den …………. 

 

....................................................... 

Bürgermeister 


